
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Track Events zielen darauf ab, die Fertigkeiten und das Können der Fahrer auf einer nicht-

öffentlichen Strecke zu trainieren, wobei die Sicherheit stets im Vordergrund steht.  Es 

handelt sich dabei um Rennstrecken; allerdings steht ThEvent für Spaß und Übung der 

eigenen Fertigkeiten, es geht also nicht um Fahren mit Höchstgeschwindigkeit.  Wettkämpfe 

mit anderen Teilnehmern sind strengstens untersagt. 

2. Für sämtliche Teilnehmer geltende Bedingungen: 

a. Der Teilnehmer muss das Anmeldeformular vor Betreten der Strecke vollständig 

ausfüllen. 

b. Die Teilnahmegebühren des Teilnehmers müssen vor Beginn des Events vollständig 

entrichtet werden. 

c. Im Falle von Online-Überweisungen muss der Zahlungseingang mindestens zwei 

Wochen vor der Veranstaltung liegen; andernfalls wird die Buchung annulliert. 

d. Der Teilnehmer muss die Allgemeine Verzichtserklärung vor Betreten der Strecke 

unterzeichnet haben. 

e. Der Teilnehmer muss vor Betreten der Strecke am Einweisungsgespräch teilnehmen. 

f. Der Teilnehmer muss im Besitz eines gültigen europäischen Führerscheins sein.  Falls 

der Teilnehmer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss er sich an 

ThEvent wenden. 

g. Der Teilnehmer muss Besitzer des Fahrzeugs sein, mit dem er zur Fahrt antritt.  Im 

gegenteiligen Falle muss er eine Vereinbarung mit dem Besitzer vorlegen können, 

aus der sich eindeutig ergibt, dass das Fahrzeug zur Fahrt im Rahmen von Thevent 

verwendet werden kann; diese Vereinbarung muss dem Organisator (The Event A.G.) 

vor dem Zutritt zur Strecke vorgelegt werden. 

h. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, das entsprechende (vom Organisator, The Event 

A.G. bereitgestellte) Armband vor dem Zutritt zur Strecke anzulegen. 

i. Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen über eine gesetzliche 

Mindesthaftpflichtversicherung verfügen (Mindestsumme 1 Million Euro). 

j. Der Organisator (The Event A.G.) ist berechtigt, Fahrzeuge auf die Strecke zuzulassen, 

die nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind; auch in diesem Falle 

muss ThEvent eine entsprechende Haftpflichtversicherung  vorgelegt warden (ggf. 

Kurzzeitversicherung). 

k. Sämtliche Fahrzeuge müssen vor ThEvent auf ihre Sicherheit hin überprüft werden. 

l. Der Organisator (The Event A.G.) behält sich das Recht vor, den Zugang eines 

Teilnehmers nach eigenem Gutdünken zu verweigern. 

3. Versicherung: 

a. Die Teilnehmer sind im Zusammenhang mit den Risiken aufgrund der Teilnahme am 

ThEvent nicht versichert. 

4. Sicherheit: 

a. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Sicherheitsgurt anzulegen und einen 

Schutzhelm zu tragen. 

b. Den Anweisungen der Mitarbeiter des Organisators (The Event A.G.) ist jederzeit 

Folge zu leisten.  Im gegenteiligen Falle kann der Teilnehmer ohne Recht auf 

Schadenersatz von der Teilnahme an ThEvent ausgeschlossen werden. 



c. Alle Passagiere sind verpflichtet, den Sicherheitsgurt anzulegen und einen 

Schutzhelm zu tragen, und sind ebenfalls verpflichtet, die vom Organisator (THe 

Event A.G.) ausgehändigte Allgemeine Verzichtserklärung vor Zutritt zur Strecke zu 

unterzeichnen. 

d. Beim Zutritt zur Strecke darf der Teilnehmer nicht unter dem Einfluss alkoholischer 

Getränke stehen. 

e. Teilnehmer unter 14 Jahren dürfen weder die Boxengasse noch das Gelände 

betreten.  Sie dürfen auch nicht als Passagier in einem Fahrzeug mitfahren. 

f. Alle Fahrzeuge müssen mit einem Abschlepphaken versehen sein und einen 

funktionstüchtigen Feuerlöscher mitführen. 

5. Identifizierung der Fahrzeuge: 

a. Der Teilnehmer erhält vom Organisator (The Event A.G.) eine Teilnahmenummer, die 

vor Zutritt zur Strecke am Fahrzeug befestigt werden muss. 

b. Der Teilnehmer erhält vom Organisator (The Event A.G.) einen Gruppen-Aufkleber, 

der vor Zutritt zur Strecke auf der Windschutzscheibe des Fahrzeugs befestigt 

werden muss. 

6. Rücktritt/Stornierung: 

a. Bei einer mindestens 60 Tage vor ThEvent erfolgten Stornierung der Teilnahme wird 

dem Teilnehmer die gesamte Teilnahmegebühr, abzüglich einer 

Verwaltungspauschale von 50 Euro, erstattet. 

b. Bei einer Stornierung der Teilnahme, die 30 bis 60 Tage vor ThEvent stattfindet, wird 

dem Teilnehmer die Hälfte der Teilnahmegebühr, abzüglich einer 

Verwaltungspauschale von 50 Euro, erstattet. 

c. Bei einer Stornierung, die weniger als 30 Tage vor ThEvent stattfindet, erhält der 

Teilnehmer keinerlei Erstattung der Teilnahmegebühren. 

d. Falls der Organisator (The Event A.G.) ThEvent aus beliebigen Gründen stornieren 

muss, besteht für die angemeldeten Teilnehmer keinerlei Recht auf Erstattung oder 

Schadenersatz. 

 

Haftungsausschluss: 

Der Organisator (The Event A.G.) sowie die mit dem Organisator verbundenen Personen haften nicht 

für Schäden an der Strecke, den Streckeneinrichtungen, für Schäden, die vom Teilnehmer, seinen 

Passagieren bzw. Gästen erlitten werden, oder für Schäden an dem/den Fahrzeug (en) des 

Teilnehmers. 

Der Teilnehmer anerkennt mit seiner Unterschrift auf Teilnahmeformular und der Allgemeinen 

Verzichtserklärung, dass er sämtliche zivil- und strafrechtliche Haftung für sämtliche Gefahren 

aufgrund seiner Teilnahme an ThEvent sowie für Schäden an den Fahrzeugen ausschließlich selbst 

trägt. 

Der Teilnehmer anerkennt mit seiner Unterschrift zugleich, dass sämtliche Nutznießer bezüglich der 

Teilnahme auf der Grundlage der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ebenfalls 

persönlich für sämtliche auftretenden Schäden haften und den Organisator (The Event A.G.) von 

jeglicher Haftung freisprechen. 



Der Teilnehmer anerkennt mit seiner Unterschrift, dass der Organisator (The Event A.G.) für keinerlei 

Schäden haftet, die der Teilnehmer während der Teilnahme an ThEvent verursacht oder erleidet.  

Dementsprechend sind sämtliche vom Teilnehmer verursachten Schäden vollständig vom Teilnehmer 

bzw. seiner Versicherung zu tragen; eine Verrechnung der Teilnahmegebühr oder ein sonstiger 

Anspruch an den Organisator (The Event A.G.) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

Transporte: 

Transport mit offenen Aufliegern : Dem Organisator ( The Event ) steht es frei ihr Fahrzeug von einem 

offenen in einen Geschlossenen Auflieger zu verlegen falls die Logistik dies erfordert. Der Kunde wird 

darüber Minimum 30 Tage ( make it in english as well 30 days please ) vor der Veranstaltung 

informiert und über eventuelle kosten unterrichtet. 

 

COPYRIGHT-EINSCHRÄNKUNGEN: 

 

Der Organisator (The Event A.G.) behält sich das Recht vor, eventuell während der Teilnahme 

angefertigtes audio-visuelles Material zu eigenen Zwecken oder zu Werbezwecken zu nutzen, 

einschließlich des Rechtes auf Veröffentlichung und Weitergabe an beliebige Massenmedien.    

Eventuell vom Teilnehmer während der Teilnahme angefertigtes Audio-visuelles Material darf 

ausschließlich zu privaten Zwecken genutzt werden. 

 

 

Datenschutz: 

Die persönlichen Daten, die dem Organisator (The Event A.G.) zur Verfügung gestellt werden, werden 

nur zum Zwecke der Registrierung verwendet.  Diese Daten werden anschließend ausschließlich zu 

internen Zwecken, als Kundendatenbank des Unternehmens The Event A.G. genutzt. 


